
 

Medienmitteilung 

Bern/Solothurn, 5. September 2023 

Neue Version der Branchenvereinbarung über Vermittler in der Krankenversicherung 
 

Die BVV 2.0 wurde an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst und ebnet den Weg 
zu einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
 

curafutura und santésuisse haben die Branchenvereinbarung Vermittler vor dem Hintergrund der 
jüngsten Gesetzesrevision weiterentwickelt, um auch in Zukunft die hohe Qualität der Beratung durch 
Vermittler sicherzustellen und gleichzeitig willkommene Beratung weiterhin zu ermöglichen. Diese 
revidierte Branchenvereinbarung Vermittler – BVV 2.0 – erfüllt die neuen gesetzlichen Anforderungen 
des Bundesgesetzes über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit, welches im Dezember 
2022 vom Parlament verabschiedet wurde. Dank der neuen Vereinbarung, die per 1. September 2023 in 
Kraft gesetzt ist, soll die Allgemeinverbindlichkeitserklärung schon per 1. Januar 2024 beantragt werden 
können. 
 

Die Branchenvereinbarung Vermittler (BVV) ist seit dem 1. Januar 2021 in Kraft. Sie verbietet die 
telefonische Kaltakquise, legt verbindliche Qualitätskriterien fest und setzt einen Rahmen für die Höhe 
der an Vermittler ausgerichteten Provisionen. Im Dezember 2022 hat das Parlament ein neues 
Bundesgesetz über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit verabschiedet. Dieses schafft die 
gesetzliche Grundlage, um beim Bundesrat ein Gesuch zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung einer 
gesetzeskonformen BVV zu stellen.  
 

Um die bisherige BVV entsprechend dem Willen des Parlaments (Gleichstellung interne/externe 
Vermittler; Rolle der Aufsichtskommission) auf das neue Vermittlergesetz auszurichten, wurde sie von 
den Krankenversicherern zusammen mit den beiden Verbänden curafutura und santésuisse überarbeitet. 
 

Vergütung geregelt 
Die bisherige Obergrenze für Provisionen in der Grundversicherung (70 Franken pro Abschluss) gilt für alle 
Vermittler. In der Zusatzversicherung sieht die BVV 2.0 vor, dass die Provisionen wirtschaftlich sein 
müssen. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit muss von der Aufsichtsbehörde – d.h. der FINMA – 
überprüft werden können. Auf Grund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Versicherer und 
arbeitsrechtlicher Probleme kann nur auf diese Weise die vom Gesetzgeber verlangte Gleichstellung 
zwischen internem Vertrieb und externen Vermittlern erreicht werden, nicht jedoch mit der bisherigen 
Lösung (12 Monatsprämien).  
 

Qualitätsstandards und Verbot der Kaltakquise gelten weiterhin 
Im Übrigen bleiben die Regeln in der BVV 2.0 unverändert. Das Verbot der telefonische Kaltakquise gilt 
weiterhin und von den Vermittlern werden hohe Qualitätsstandards verlangt. Dadurch werden 
unerwünschte Telefonanrufe eingedämmt und eine kompetente Beratung gefördert.  
 
Rechtliche Sanktionen ersetzen konventionelle Sanktionen 
Das neue Gesetz sieht straf- und aufsichtsrechtliche Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften vor. 
Das Parlament hat also die seit mehreren Jahren gestützt auf die bisherige BVV tätige 
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Aufsichtskommission, die befugt ist, Sanktionen zu verhängen, nicht berücksichtigt. Um eine Situation zu 
vermeiden, in der ein Verstoss von zwei verschiedenen Instanzen (Aufsichtskommission und staatliche 
Behörde) doppelt geahndet wird, wird in der BVV 2.0 die Rolle der Aufsichtskommission neu geregelt. 
Anstelle der Aufsichtskommission tritt neu eine Meldestelle, die Meldungen über mögliche Verstösse 
gegen die Branchenvereinbarung zentral entgegennimmt. Sie wird keine Sanktionen verhängen.  
 
Inkrafttreten der BVV 2.0 und Gesuch auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung  
Das Ziel beider Verbände ist es, dass das Gesuch auf Allgemeinverbindlicherklärung so schnell wie möglich 
gestellt werden kann. Der frühestmögliche Termin, die Allgemeinverbindlichkeit der BVV 2.0 für alle 
Versicherer verpflichtend einzuführen, ist der 1. Januar 2024. Hierfür braucht es den Anschluss von 
mindestens 66 % der Versicherten an die BVV 2.0.  
 
Die Krankenversicherer können per 1. September 2023 oder später der neuen Branchenvereinbarung 
beitreten. 
 
 
Kontakt für Medienanfragen:  

Simone Hinnen, Leiterin Kommunikation DE-CH curafutura: simone.hinnen@curafutura.ch, 076 373 79 74  

Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation santésuisse,  
matthias.mueller@santesuisse.ch, 079 757 00 91 
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